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2023 

Verordnung über die Durchführung digitaler und 
hybrider Sitzungen kommunaler Vertretungen 

(Digitalsitzungsverordnung - DigiSiVO) 

Vom 27. April 2022 

Auf Grund des § 133 Absatz 4 Satz 1 der Gemeindeord
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 
S. 666) , der durch Artikel 1 Nummer 21 des Gesetzes 
vom 13. April 2022 (GV. NRW S . 489) eingefügt worden 
ist , verordnet das Minister ium fü r Hei ma t , Kommunales, 
Bau und Gleichstellung im Benehmen mit dem für Kom
munales zuständigen Ausschuss des Landtags und mit 
der oder dem Beauftragten der Landesregierung Nord
rhein-Westfa len für Informa ti onstechnik: 

§ 1 
Geltungsbereich 

Diese Verordnung gilt gemäß § 4 7a Absa tz 2 der Gemein
deordnung für das Land Nordrhein-Westfa len in der 
Fassung der Beka nntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NRW. S . 666) in der jeweils geltenden Fassung fü r digi
ta le und hybride Sitzungen der Vertretungen und Aus
schüsse der Gemeinden , Kreise, Landschaftsverbä nde, 
des Regiona lverbands Ruhr sowie der Zweckverbände 
nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma 
chung vom 1. Oktober 1979 (GV. NRW. S. 621) in der je
weils geltenden Fassung. 

§2 
Durchführung digitaler und hybrider Sitzungen 

(1) Digitale und hybride Sitzungen sind mit Unter_stüt
zung einer zugelassenen Anwendung zur Bild-Ton-Uber
tragung (Videokonferenzsystem) sowie einer zugelassenen 
Anwendung zur Durchführung digita ler Abstimmungen 
(Abstimmungssystem) dw·chzuführen. Videokonferenzsys
tem und Abstimmungssystem soll en aufeinander a bge
stimmt oder, soweit möglich, in einer Anwendung inte
griert sein . 

(2) Die eingesetzten Anwendungen nach Absa tz 1 müs
sen die Funktiona litä ten bereits tellen, die zur Einha l
tung der verbindlichen Verfa hren und Vorga ben für di e 
jeweilige Gremiensitzung erforderlich sind . Si e müssen 
es der Sitzungsleitung technisch ermöglichen , die Ord
nung in den Sitzungen herzustellen und du rchzusetzen. 

(3) Für die Sitzu ngsleitung, di e Gremienmitglied~r und 
im Fall einer öffe ntli chen Sitzung a uch für di e Offe nt
li chkeit muss jederzeit durch Bildübertragung, na ment
li che Anzeige oder geeignete Dars tellu ng nachvollzieh
bar sein , welche Gremienmitglieder a ktuell zugeschaltet 
sind und an der S itzung teil nehmen. 

(4) Bei Wort beiträge_n müssen d ie Gremienmitglieder mit 
Bild und Ton, im Ub rigen sollen sie im Ra hmen der 
Darstellungsmöglichkei ten mit Bild für alle anderen 
Gremienmitglieder, die S itzungsleitu_ng und im Fa ll einer 
öffentlichen Sitzung a uch für d ie Offentli chkeit wa hr
nehmbar sein . Den teilnehmenden Gremienmitgliedern 
muss es jederzeit wä hrend der S itzung technisch mög
li ch sei n , d ie Wahrnehmbarkeit mit Bild und Ton herzu
stellen . 

(5) Die Übermittlung der Zuga ngsdaten , di e den Gremi
enmitgliedern und den übr igen Teilna hmeberechtigten 
im gebotenen Um fa ng den Zuga ng zu m Videokonfere nz
system und zum Abstimmungssystem ermögli chen, er
folgt elekt ronisch. Es ist sicherzustellen , dass nur Be
rechtigte Kenntni s von den Zuga ngsda ten erhalten . 

§3 
Öffentlichkeit in digitalen Sitzungen 

(1) Die Öffentlichkeit erhä lt die Informa tion über den 
Zuga ng zu digitalen Sitzungen in der durch Geschäfts
ordnung festzulegenden Form . Die Teilnahme erfolgt 
über einen geschützten Zuga ng, be i dem di e Zuga ngs
möglichkeit nach vorheri ger Anmeldung inne rh alb einer 
in der Geschäftsordnung fes tzulegenden angemessenen 

Frist regelmäßig in Form eines Zugangslinks elektro
ni sch mitgeteilt und eröffnet wird. Vor Eröffnung der di
gitalen Zugangsmöglichkeit ist darauf hinzuweisen, dass 
die Aufzeichnung und Weiterverbreitung der Sitzung 
oder Teilen davon untersagt ist. Personen , die nicht über 
einen eigenen Internetzugang verfügen , soll a uf recht
zeitige Anfrage ein Angebot bereitgestellt werden , das 
diesen ein Verfolgen der Sitzung in geeigneten Räumlich
keiten ermöglicht. 

(2) Die Durchführung von Einwohnerfragestunden in 
digita len Sitzungen ist möglich, sofern der Offentli chkeit 
ein geschützter Zugang mit Rederecht eingeräumt ist. 
Alternativ kann die Gelegenheit eingerä umt werden, 
Fragen zur Einwohnerfragestunde auf elekt roni schem 
Wege innerhalb einer zu bestimmenden Fris t vor oder 
während der Fragestunde einzureichen . Das Nähere re
gelt die Geschäftsordnung. 

(3) D_ie Bera tung von Gegenstä nden unter Ausschluss 
der Offentlichkeit ist in digitaler Sitzung zulässig. Die 
eingesetzte Videokonferenzsoftware muss einen Aus
schluss der Öffentlichkeit zuverläss ig ermöglichen . Ist 
die Öffentlichkeit von der Bera tung ausgeschlossen , 
ha ben die digita l teilnehmenden Gremienmitglieder in 
ihrem Verantwortungsbereich den erford erlichen Daten
schutz sicherzustellen und am Ort ihrer Sitzungsteil
nahme zu verhindern , dass Dr itt e d ie Inha lte der 
ni chtöffentlichen Beratung ganz oder teilweise wahrneh
men können. Diese Pflicht ist Bestandteil der Verschwie
genheitspflicht nach § 30 Absatz 1 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen. Vor Beginn e ines 
nichtöffentlichen Sitzungsteils ha t die Sitzungsleitung 
die Gremienmitglieder auf ihre Pflichten h inzuweisen 
und ihnen Gelegenheit zu geben , die erforderlichen Vor
aussetzungen herzustellen. 

§4 

Abstimmungen und Wahlen 

(1) Das Abstimmungssystem muss das Stimmverha lten 
der Stimmberechtigten bei offenen oder namentlichen 
Abstimmungen für die Sitzµn gsleitung, d ie anderen Gre
mienmitglieder und die Offentlichkeit erkennen und 
nachvollziehen lassen . Der Verzicht auf den Einsatz e ines 
Abstimmungssystems ist abweichend von § 2 Absa tz 1 
Sa tz 1 zulässig , wenn die Voraussetzungen des Sa tzes 1 
im Rahmen der digitalen und hybriden S itzungsdurch
führung auf andere geeignete Weise erfüllt werden . 

(2) Die Durchführung geheimer Abstimmungen oder 
Wahlen ist in einer digitalen oder hybriden Sitzung nur 
zulässig, wenn durch das eingesetzte Abstimmungssys
tem technisch sichergestellt ist , dass die Anforderungen 
an das Verfahren eingehalten werden können , insbeson
dere die Vertraulichkeit der digita len Stimma bga be ge
währleis tet bleibt und die wesentlichen Schr itte der 
Abstimmungs- beziehungsweise Wahlhandlung und der 
Ergebnisermittlung zuverlässig und ohne besondere 
Sachkenntnis überprüft werden können. Wird geheim 
abgestimmt, darf nur das Abstimmungsergebnis erkenn
bar sein . Ist die Einhaltung der Anforderungen nach 
Sa tz 1 nicht sichergestellt , sind geheime Abstimm ungen 
im Nachga ng zur digitalen oder hybriden Sitzu ng durch 
Abga be von Stimmzetteln per Briefwahl durchzufüh ren 
und das Ergebnis in die Niederschr ift aufzu_nehmen. Ne
ben den Gremienmitgli edern is t a uch die Offe ntl ichkei t 
über das Stimmergebnis zu informieren , soweit ni cht im 
Einzel fa ll etwas a nderes beschlossen wird. Für die durch 
Bild-Ton-Übertragung teilnehmenden Gremi_enmitgl ie
der gilt bei Bera tungen unter Ausschluss der Offe nt li ch
keit § 3 Absatz 3 entsprechend . 

§ 5 

Hybride S itzungen 

(1) ß.ei hybriden Sitzungen sind die Sitzungsleitung und 
die Offentlichkeit sowie die ni cht durch Bild-Ton-Uber
tragung teilnehmenden Gremienmitglieder im Sitzungs
saal anwesend. Durch die geeignete Aufnahme- und 
Ubertragungstechnik ist sicherzustellen , dass die Sit
zungsleitung und Wortbeiträge der Gremienmitgli eder 
für alle digita l und vor __ Ort teilnehmenden Gremienmit
gli eder sowie für die Offentlichkeit optisch und akus
tisch gleichwertig wahrnehmbar sind. 
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(2) Bei geheimen Abstimmungen und Wahlen in hybri
den Sitzungen ist für die Stimmabgabe der vor Ort a n
wesenden und der digital teilnehmenden Gremienmit
glieder dasselbe Abstimmungssystem zu verwenden. 

§ 6 
Befangene Gremienmitg lieder 

Die Sitzungsleitung hat durch geeignete Maßnahmen si
cherzustellen , dass befangene Gremienmitglieder von 
der Mitwi rkung an der Bera tung und Abstimmung zu 
Tagesordnungspunkten im Videokonferenz- und Abstim
mungssystem in dem gebotenen Umfang ausgeschlossen 
sind . Bei nichtöffentlichen Sitzungsteilen muss für die 
Sitzungsleitung und die übrigen Gremienmitglieder er
kennbar sein , dass ein befa ngenes Gremienmitglied für 
die Dauer der Behandlung der Angelegenheit keinen Zu
ga ng zur d igi talen oder hybriden Sitzung ha t. 

§ 7 
Datenschutz 

(1) Die eingesetzten Anwendungen müssen der Da ten
schutz-Grundverordnung vom 27. April 2016 (ABI. L 119 
vo m 4.5.20 16 , S . 1; L 314 vom 22. 11.2016 , S. 72 ; L 127 
vom 23.5 .201 8, S. 2; L 74 vo m 4.3.2021, S. 35) in der je
weils geltenden Fassung sowie den weiteren einschlägi
gen datenschutzrechtlichen Vorgaben entsprechen . Die 
Gemeinde oder der Gemeindeverband trägt Sorge für die 
Einhaltung der bei Durchführung digitaler Sitzungen zu 
beachtenden datenschutzrechtli chen Vorgaben. Einer 
Zustimmung der Gremienmitglied~r sowie von Angehö
rigen der Verwaltung zu Bild-Ton-Ubertragungen , die er
forderlich sind, um die Voraussetzungen des § 47a Ab
satz 2 und 5 der Gemeindeordnung für das Land Nord
rhein-Westfalen sicherzustellen, bedarf es nicht. 

(2) Die Zulässigkeit von Video- und Tonaufnahmen vo n 
digitalen Sitzungen mit dem Zweck der Veröffentlichung 
richtet sich nach der Maßgabe der Hauptsatzung. 

(3) Den Teilnehmerinnen und '.I'eilnehmern digitaler und 
hybrider Sitzungen sowie der Offentlichkeit sind die we
sentlichen sie betreffenden datenschutzrechtlichen In
formationen und zu beachtenden Regula rien vor Beginn 
der Sitzung in geeigneter Form zur Kenntnis zu bringen. 
Sofern Zustimmungen erforderlich sind , können diese 
elektroni sch erteilt werden. 

(4) Für im Ra hmen von digi ta len und hybriden Gremien
sitzungen gespeicherten personenbezogene Daten sind 
Schutzanforderungen und Löschfristen festzulegen und 
zu überwachen. 

§8 
IT-S icherheit 

(1) Die eingesetzten Anwendungen müssen dem aktuel
len Stand der IT-Sicherheitstechnik für Videokonferenz
und Abstimmungssysteme entsprechen . Für den Einsatz 
dieser Anwendungen ha t die Kommune eigenverantwort
lich e in Konzept zu erstellen , das den Anforderungen der 
IT-Sicherheit Rechn ung trägt , oder ein vorhandenes IT
Sicherheitskonzept entsprechend zu erweitern. 

(2) Um eine sichere Nutzung der Videokonferenz- und 
Abstimmungssysteme zu ermöglichen , ist ein Handbuch 
vorzuhalten, das die erforderlichen Anweisungen bezüg
lich Informa tionssicherhei t sowie die zu beachtenden 
Richtlinien und Regulari en umfasst. Dieses H andbuch 
muss allen Nutzerinnen und Nutzern der digitalen S it
zung zugänglich sein . 

(3) Wird die Verwendung privater Endgeräte zugelassen, 
hat das Konzept nach Absatz 1 Satz 2 festzulegen , 
welche IT-sicherheitsrechtlichen und da tenschutzrecht
lichen Maßnahmen von den Gremienmitgliedern in eige
ner Verantwortung zu treffen sind . 

§ 9 

Verantwortung für die dig ita le Teilnahmemöglichkeit 

(1) Vor und während der gesamten Da uer der Sitzung 
sind im Rahmen der Sitzungsorganisation die techni
schen und organisatorischen Voraussetzungen dafür si
cherzustellen , dass den G_remienmitgliedern und in öf
fentlichen Sitzungen der Offentlichkeit der Zugang und 

die digita le Teilnahme a n der Sitzung dauerhaft möglich 
sind. 

(2) Es sind vor der Sitzungsdurchführung Regelungen 
darüber zu treffen , welche Endgerä te die Gremienmit
glieder für die digitale Sitzungsteilnahme zu verwenden 
haben und wer für die Wartung und Pflege der Endgerä te 
verantwortlich ist. 

(3) Die Gremienmitglieder sind verantwortlich für di e 
Herstellung der digitalen Verbindung zur Sitzung mit 
den dafür zur Verfügung gestellten oder zugelassenen 
Endgeräten. 

(4) Der Umfang der Pflichten nach den Absätzen 1 bi s 3 
kann in der Geschäftsordnung näher bestimmt werden . 

§ 10 
S törungen der Bild-Ton-Ü bertragung 

(1) Die Sitzung ist unverzüglich zu unterbrechen, ~enn 
ein Gremienmitglied eine Störung der Bild-Ton-Uber
tragung, die es an einer ordnungsgemäßen Sitzungsteil
nahme hindert , rügt oder wenn die Sitzungsleitung auf 
andere Weise Kenntnis von e iner solchen Störung erhä lt. 
Die Sitzung darf vor Behebung der Störung nicht fortge
setzt werden. Das gi lt nicht, wenn es sich um eine unbe
achtliche Störung nach Absatz 4 handelt oder davon 
ausgegangen werden kann , dass die Störung in den Ver
antwortungsbereich des Gremienmitglieds fällt. Das ist 
insbesondere zu vermuten , wenn eine Behebung der Stö
rung nicht gelingt und a llen übrigen Gremienmitglie
dern eine störungsfreie Bild-Ton-Ubertragung möglich 
ist. 

(2) Sind Verfahrensschritte durch eine Störung beein
trächtigt gewesen, die der Fortsetzung der Sitzung ent
gegengestanden hätte und die nicht nach Absatz 4 unbe
achtlich ist, sind diese nach der Feststellung und Behe
bung der Störung in der Sitzu ng nac hzuholen. 

(3) Vor der Durchführung von digitalen oder hybriden 
Sitzungen sind Regelungen über die Meldung von Stö
rungen zu treffen , insbesondere ist ei n zweiter Melde
\Veg festzulegen , auf dem Störungen bei der Bild-Ton
Ubertragung gemeldet werden können. Sitzungsleitung 
und Gremienmitglieder stellen sicher, dass die Gremi
enmitgli eder unmittelbar vor und wä hrend der Sitzung 
di e Möglichkeit haben , der Sitzungsleitung technische 
oder so nstige Störungen der Bild-Ton-Ubertragung zu 
melden. 

(4) Eine Störung ist insbesondere unbeachtlich, wenn 

1. nach einem Abbruch der Bild-Ton-Übertragung eine 
Meldung der Störung innerhalb einer angemessenen 
Zeit unterbleibt, die in der Geschäftsordnung fes tge
legt werden kann oder 

2. das betroffene Gremienmitglied nach Wiederherstel
lung der Ubertragung ohne Rüge an Beratungen und 
Abstimmungen mitwirkt. 

§ 11 
Zulassungsverfahren 

(1) Für die Zulassung von Anwendungen nach § 2 Ab
sa tz 1 ist die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-West
falen die gemäß § 47a Absatz 4 Satz 2 der Gemeindeord 
nung für das Land Nordrhein-Westfalen zuständige 
Stelle (Zulassungsstelle) . 

(2) Die Zulassung erfolgt auf Antrag. Bei Anwendungen , 
die von mehreren Gemeinden oder Gemeindeverbänden 
eingesetzt werden sollen , genügt eine Zulassung. 

(3) Die Zulassungsstelle kann zum Nachweis der Erfü l
lung von Da tenschutz- und IT-S icherheits-Standards di e 
Vor lage geeigneter Zertifikate von dritten Stellen verlan
gen. Sie kann sich für die Zulassungsprüfung oder Teile 
di eser Dritter bedienen. 

(4) Die Gültigkeit der Zulassungen nach Absatz 1 ist 
längstens auf fünf Ja hre _zu befristen. Die Gültigkeit er
lischt, wenn wesentliche Anderungen an den Anwendun
gen vorgenommen werden. Die Zulassung kann mit wei
teren Nebenbestimmungen versehen werden, insbeso n
dere mit Auflagen, mit denen di e Einhaltung von in 
dieser Verordnung geregelten Anforderungen sicher
gestellt wird. 
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§ 12 
Verwa ltungsvorschriften 

Das für Kommunales zuständige Mini sterium erlässt im 
Benehmen mit der oder dem Beauftragten der Landes
regierung Nordrhein-Westfalen für Informationstechnik 
die erforderlichen Verwaltungsvorschriften zur näheren 
Festl egung der Anforderungen nach den §§ 2 bis 8 sowie 
der Verfahrensschritte, di e im Rahmen des Zulassungs
verfahrens nach § 11 zu berücksichtigen sind. 

§ 13 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 27. April 2022 

Die Ministerin 
für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

20301 

Ina S c h a r r e n b a c h 

- GV. NRW. 2022 S. 712 

Verordnung zur Änderung 
der Laufbahnverordnung 

Vom 3. Ma i 2022 

Auf Grund des § 9 und des § 42 Absatz 6 des Landesbe
a mtengesetzes vom 14 . Juni 2016 (GV. NRW. S. 310 , ber. 
S. 642) , von denen ~ 42 Absatz 6 durch Artikel 1 Num
mer 5 Buchstabe c des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. 
NRW. S. 524) geändert worden ist, verordnet die Landes
regierung: 

Artikel 1 

§ 17 der Laufbahnverordnung vom 21. Juni 2016 (GV. 
NRW. S. 461) wird wie fo lgt geändert: 

1. Nach Absatz 5 wird fo lgender Absatz 6 eingefügt : 

,,(6) Personalentwicklungs konzepte sollen zur Förde
rung des Wiedereinstiegs in den Beruf mindestens 
vorsehen , den Beamtinnen und Beamten, die sich in 
Elternzeit befinden oder aus fami li ä ren Gründen be
url aubt sind , Urla ubs- und Krankheitsvertretungen 
anzubieten , mit ihnen rechtzeitig vor Ablauf der El
ternzeit oder der Beurlaubung Beratungsgespräche 
über ihre Beschäftigung nach dem Wiedereinstieg zu 
führen sowie sie gezielt über den Fortbildungsbedarf 
und das Angebot der Teilnahme an der Fortbildung 
während oder nach der Elternzeit oder Beurlaubung 
zu beraten ." 

2. Der bisherige Absa tz 6 wird Absatz 7. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung 
Kraft. 

Düsseldorf, 3. Mai 2022 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Hendrik Wü s t 

Der Minister des Innern 

Herbert R e u 1 

- GV. NRW. 2022 S. 714 

2126 

Berichtigung der Corona-Test-und 
Quarantäneverordnung 

Vom 5. Mai 2022 

In § 9 Absatz 2 Satz 4 der Corona-Test-und-Quarantäne
verordnung vom 4. Ma i 2022 (GV. NRW. S. 583a) wird das 
Wort „s ie" durch das Wort „die" ersetzt. 

Düsseldorf, den 5. Mai 2022 

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
des Landes Nord rhein-Westfalen 

Im Auftrag 

Birgit S z y m c z a k 

- GV. NRW. 2022 S. 714 

2170 
820 

Gesetz zur Änderung des Wohn- und 
Teilhabegesetzes sowie des Ausführungsgesetzes 

zum Neunten Buch Sozialgesetzbuch 
für das Land Nordrhein-Westfalen 

Der Landtag ha t das folgende Gesetz beschlossen , das 
hiermit verkündet wird: 

820 

Gesetz zur Änderung des Wohn- und 
Teilhabegesetzes sowie des Ausführungsgesetzes 

zum Neunten Buch Sozialgesetzbuch 
für das Land Nordrhein-Westfa len 

Vom 13. April 2022 

Artikel 1 
Änderung des Wohn - und Teilhabegesetzes 

Das Wohn- und Teilha begesetz vom 2. Oktober 2014 (GV. 
NRW. S. 625) , das zuletzt durch Artikel 89 des Gesetzes 
vom 1. Februar 2022 (GV. NRW. S. 122) geä ndert worden 
ist , wird wie folgt geä ndert: 

1. Die Inha ltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) In Teil 1 wird in der Angabe zu Kapitel 2 nach 
der Angabe „Betreuungsangebote" die Angabe 
,,sowie Angebote zur Teilhabe a n Arbeit" einge
fügt. 

b) Nach der Angabe zu § 8 werden die folgenden 
Anga ben eingefügt : 

,,§ 8a Vermeidung, Durchführung und Dokumen
ta tion von freihe itsentziehenden Unterbringun
gen und Ire iheitsbeschränkenden und freiheits
entziehenden Maßna hmen 

§ 8b Einwilligungen der Nutzerinnen, Nutzer und 
Werkstattbeschäftigten , Betreuerinnen und Be
treuer". 

c) Nach der Angabe zu § 13 wird die folgende An
gabe eingefügt: 

,,§ 13a Einrichtungsinterne Qualitä tssicherung" . 

d) Die Angabe zu § 16 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 16 Monitoring- und Beschwerdest elle, Ombud
sperson" . 

e) Nach der Angabe zu § 17 wird die fo lgende An
gabe eingefügt: 

,,§ 17a Geltung für Angebote zur Teilha be a n Ar
beit" . 

f) Nach der Angabe zu § 41 werden die folgenden 
Angaben eingefügt: 
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